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Datenschutzgerechte Vergütung für digitale Privatkopien im neuen Urheberrecht

Zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie wird gegenwärtig über den Entwurf der Bun-
desregierung für ein Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft
beraten. Hierzu hat der Bundesrat die Forderung erhoben, das bisherige System der Pauschal-
abgaben auf Geräte und Kopiermedien, die von den Verwertungsgesellschaften auf die Urhe-
berinnen und Urheber zur Abgeltung ihrer Vergütungsansprüche verteilt werden, durch eine
vorrangige individuelle Lizenzierung zu ersetzen. Zugleich hat der Bundesrat die Gewähr-
leistung eines ausreichenden Schutzes der Nutzerinnen und Nutzer vor Ausspähung perso-
nenbezogener Daten über die individuelle Nutzung von Werken und die Erstellung von Nut-
zungsprofilen gefordert.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder weisen in diesem Zusammenhang
auf Folgendes hin: Das gegenwärtig praktizierte Verfahren der Pauschalvergütung beruht dar-
auf, dass der Bundesgerichtshof eine individuelle Überprüfung des Einsatzes von analogen
Kopiertechniken durch Privatpersonen zur Durchsetzung von urheberrechtlichen Vergütungs-
ansprüchen als unvereinbar mit dem verfassungsrechtlichen Schutz der persönlichen Frei-
heitsrechte der Nutzerinnen und Nutzer bezeichnet hat. Diese Feststellung behält auch unter
den Bedingungen der Digitaltechnik und des Internets ihre Berechtigung. Die Datenschutz-
konferenz bestärkt den Gesetzgeber, an diesem bewährten, datenschutzfreundlichen Verfah-
ren festzuhalten. Sollte der Gesetzgeber – wie es der Bundesrat fordert – jetzt für digitale Pri-
vatkopien vom Grundsatz der Pauschalvergütung (Geräteabgabe) tatsächlich abgehen wollen,
so kann er den verfassungsrechtlichen Vorgaben nur entsprechen, wenn er sicherstellt, dass
die urheberrechtliche Vergütung aufgrund von statistischen oder anonymisierten Angaben ü-
ber die Nutzung einzelner Werke erhoben wird. Auch technische Systeme zur digitalen Ver-
waltung digitaler Rechte (Digital Rights Management) müssen datenschutzfreundlich gestaltet
werden.


